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Zweiter Teil
Erläuterungen zu den einzelnen Gesetzesänderungen

A. Einzelabschluss

§ 241a
Befreiung von der Pflicht zur Buchführung und

Erstellung eines Inventars

1Einzelkaufleute, die an den Abschlussstichtagen von zwei aufeinander
folgenden Geschäftsjahren nicht mehr als jeweils 600 0001 Euro Umsatz-
erlöse und jeweils 60 0007 Euro Jahresüberschuss aufweisen, brauchen
die §§ 238 bis 241 nicht anzuwenden. 2Im Fall der Neugründung treten
die Rechtsfolgen schon ein, wenn die Werte des Satzes 1 am ersten Ab-
schlussstichtag nach der Neugründung nicht überschritten werden.

Begründung Regierungsentwurf v. 20.2.2015 (BT-Drucks. 18/4050, 56):

Mit der Einfügung des Wortes „jeweils“ wird redaktionell klargestellt, dass für das
Überschreiten der in § 241 Satz 1 HGB genannten Schwellenwerte nicht die auf-
gerechneten Beträge von zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren maßgeblich
sind. Das entspricht der Intention des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes vom
25. Mai 2009 (BGBl. I S. 1102) (BilMoG). Abzustellen ist vielmehr auf die letzten
zwölf Monate vor dem Abschluss des Geschäftsjahres. Die Klarstellung erleichtert
den hier betroffenen Kleinstgewerbetreibenden die Selbsteinstufung.

§ 253
Zugangs- und Folgebewertung

(1) 1Vermögensgegenstände sind höchstens mit den Anschaffungs- oder
Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen nach den Absät-
zen 3 bis 5, anzusetzen. 2Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbe-
trag und Rückstellungen in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages anzusetzen. 3Soweit sich die
Höhe von Altersversorgungsverpflichtungen ausschließlich nach dem
beizulegenden Zeitwert von Wertpapieren im Sinn des § 266 Abs. 2
A. III. 5 bestimmt, sind Rückstellungen hierfür zum beizulegenden Zeit-
wert dieser Wertpapiere anzusetzen, soweit er einen garantierten Min-
destbetrag übersteigt. 4Nach § 246 Abs. 2 Satz 2 zu verrechnende Ver-
mögensgegenstände sind mit ihrem beizulegenden Zeitwert zu bewerten.
5Kleinstkapitalgesellschaften (§ 267a) dürfen eine Bewertung zum bei-
zulegenden Zeitwert nur vornehmen, wenn sie von keiner der in § 264
Absatz 1 Satz 5, § 266 Absatz 1 Satz 4, § 275 Absatz 5 und § 326 Absatz 2
vorgesehenen Erleichterungen Gebrauch machen. 6Macht eine Kleinst-
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kapitalgesellschaft von mindestens einer der in Satz 5 genannten Erleich-
terungen Gebrauch, erfolgt die Bewertung der Vermögensgegenstände
nach Satz 1, auch soweit eine Verrechnung nach § 246 Absatz 2 Satz 2
vorgesehen ist.

(2) 1Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind
mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Markt-
zinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abzuzinsen. 2Abweichend
von Satz 1 dürfen Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen
oder vergleichbare langfristig fällige Verpflichtungen pauschal mit dem
durchschnittlichen Marktzinssatz abgezinst werden, der sich bei einer
angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt. 3Die Sätze 1 und 2 gel-
ten entsprechend für auf Rentenverpflichtungen beruhende Verbindlich-
keiten, für die eine Gegenleistung nicht mehr zu erwarten ist. 4Der nach
den Sätzen 1 und 2 anzuwendende Abzinsungszinssatz wird von der
Deutschen Bundesbank nach Maßgabe einer Rechtsverordnung ermittelt
und monatlich bekannt gegeben. 5In der Rechtsverordnung nach Satz 4,
die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, bestimmt das Bundes-
ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz1 im Benehmen mit der
Deutschen Bundesbank das Nähere zur Ermittlung der Abzinsungszins-
sätze, insbesondere die Ermittlungsmethodik und deren Grundlagen, so-
wie die Form der Bekanntgabe.

(3) 1Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung
zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder die Herstellungskosten
um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. 2Der Plan muss die An-
schaffungs- oder Herstellungskosten auf die Geschäftsjahre verteilen, in
denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann.
3Kann in Ausnahmefällen die voraussichtliche Nutzungsdauer eines selbst
geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstands des Anlagevermögens
nicht verlässlich geschätzt werden, sind planmäßige Abschreibungen auf
die Herstellungskosten über einen Zeitraum von zehn Jahren vorzuneh-
men. 4Satz 3 findet auf einen entgeltlich erworbenen Geschäfts- oder Fir-
menwert entsprechende Anwendung. 5Ohne Rücksicht darauf, ob ihre
Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind bei Vermögensgegenständen des Anla-
gevermögens bei voraussichtlich dauernder Wertminderung außerplan-
mäßige Abschreibungen vorzunehmen, um diese mit dem niedrigeren
Wert anzusetzen, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist. 6Bei Fi-
nanzanlagen können außerplanmäßige Abschreibungen auch bei voraus-
sichtlich nicht dauernderWertminderung vorgenommenwerden.

(4) 1Bei Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens sind Abschrei-
bungen vorzunehmen, um diese mit einem niedrigeren Wert anzusetzen,
der sich aus einem Börsen- oder Marktpreis am Abschlussstichtag ergibt.
2Ist ein Börsen- oder Marktpreis nicht festzustellen und übersteigen die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Wert, der den Vermögens-
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gegenständen am Abschlussstichtag beizulegen ist, so ist auf diesen Wert
abzuschreiben.

(5) 1Ein niedrigerer Wertansatz nach Absatz 3 Satz 5 oder 6 und Absatz 4
darf nicht beibehalten werden, wenn die Gründe dafür nicht mehr beste-
hen. 2Ein niedrigerer Wertansatz eines entgeltlich erworbenen Geschäfts-
oder Firmenwertes ist beizubehalten.

Begründung Regierungsentwurf v. 20.2.2015 (BT-Drucks. 18/4050, 56 f.):

Abs. 1: Bei der Änderung des Absatzes 1 Satz 6 handelt es sich um eine redaktionel-
le Klarstellung im Nachgang zum MicroBilG. Die neue Formulierung präzisiert
den Anwendungsbereich des Absatzes 6 im Lichte des Artikels 36 Absatz 3 der
Richtlinie 2013/34/EU.

Abs. 3: Die Erweiterung des Absatzes 3 beruht auf Artikel 12 Absatz 11 Unter-
absatz 2 der Richtlinie 2013/34/EU. Nach Artikel 12 Absatz 11 der Richtlinie
2013/34/EU werden immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
während der Nutzungsdauer des jeweiligen immateriellen Vermögensgegenstands
abgeschrieben. Kann die Nutzungsdauer eines entgeltlich erworbenen Geschäfts-
oder Firmenwerts oder von Entwicklungskosten ausnahmsweise nicht verlässlich
geschätzt werden, schreibt die Richtlinie vor, dass die Abschreibung innerhalb ei-
nes von dem Mitgliedstaat festzusetzenden höchstzulässigen Zeitraums vorzuneh-
men ist, wobei der höchstzulässige Zeitraum mindestens fünf und höchstens zehn
Jahre zu betragen hat.

Der Gesetzentwurf sieht in Umsetzung dieser Vorgabe vor, für die Abschreibung
entgeltlich erworbener Geschäfts- oder Firmenwerte einerseits und für die Ab-
schreibung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände des Anla-
gevermögens andererseits eine Sonderregelung einzuführen, um Fälle nicht ver-
lässlich schätzbarer Nutzungsdauern zu regeln. Die Regelung hinsichtlich selbst
geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände dient der Umsetzung der Richt-
linie im Hinblick auf die Entwicklungskosten dieser Gegenstände, erfasst aber zur
Vermeidung einer Aufspaltung der Abschreibungsmodalitäten eines Gegenstands
den gesamten Vermögensgegenstand einschließlich der in seinem Wert enthalte-
nen sonstigen Herstellungskosten.

Vorgeschlagen wird, den höchstzulässigen Abschreibungszeitraum auf zehn Jahre
festzulegen. Der Kaufmann muss allerdings immer zunächst prüfen, ob er die ver-
bleibende Nutzungsdauer des Geschäfts- oder Firmenwerts verlässlich schätzen
kann. Ist das möglich, ist diese Nutzungsdauer auch für die Abschreibung zu Grun-
de zu legen. Ist eine verlässliche Schätzung hingegen ausnahmsweise nicht mög-
lich, ist die Abschreibung über zehn Jahre vorzunehmen. Der Zeitraum, über den
die Abschreibung erfolgt, ist nach § 285 Nummer 13 HGB-E im Anhang und nach
§ 314 Absatz 1 Nummer 20 im Konzernanhang zu erläutern.

Die Festlegung auf zehn Jahre für den Sonderfall, dass die Nutzungsdauer nicht ver-
lässlich geschätzt werden kann, schöpft den Spielraum der Richtlinie vollständig
aus. Sofern im Einzelfall Anhaltspunkte für eine bestimmbare kürzere Nutzungs-
dauer bestehen sollten, bleibt es bei der allgemeinen Regelung.

Abs. 5: Die Änderung von Absatz 5 Satz 1 ist eine Folgeänderung zur Änderung von
Absatz 3.

Bericht des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz v. 17.6.2015
(BT-Drucks. 18/5256, 80):

Abs. 3: Der Gesetzentwurf sieht vor, die Abschreibung eines entgeltlich erworbe-
nen Geschäfts- oder Firmenwerts über einen Zeitraum von 10 Jahren vorzuschrei-
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ben, wenn die tatsächliche Nutzungsdauer nicht verlässlich geschätzt werden
kann. Damit nutzt der Gesetzentwurf den in der Richtlinie 2013/34/EU enthalte-
nen Spielraum maximal aus. Der Ausschuss unterstützt die mit der Umsetzung
verbundene Vereinheitlichung der Abschreibung in Fällen, in denen Unternehmen
für eine verlässliche Schätzung der Nutzungsdauer keine Anhaltspunkte haben
und nach heutiger Rechtslage Unsicherheiten bestehen. Der Ausschuss hat zwar
erwogen, ob statt der zehnjährigen Frist eine fünfjährige Frist vorgeschrieben wer-
den sollte. Je länger die Nutzungsdauer ist, desto größer sind Risiko und Auswir-
kungen einer unter Umständen notwendigen außerplanmäßigen Abschreibung des
Geschäfts- oder Firmenwerts. Da es sich allerdings um einen eng begrenzten Aus-
nahmefall handelt und sich auch andere Mitgliedstaaten (zum Beispiel Österreich
und das Vereinigte Königreich) für eine zehnjährige Abschreibungsfrist entschieden
haben, sollte es bei der im Gesetzentwurf vorgesehenen Frist bleiben.

I. Wesentliche Neuerungen

– Festlegung einer typisierten Nutzungsdauer von zehn Jahren für selbst
geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermö-
gens sowie derivative Geschäfts- oder Firmenwerte, wenn die tatsäch-
liche individuelle Nutzungsdauer nicht verlässlich schätzbar ist.

– Verpflichtende (Konzern-)Anhangangabe zum Abschreibungszeitraum
eines derivativen Geschäfts- oder Firmenwerts gem. § 285 Nr. 13 HGB
bzw. § 314 Abs. 1 Nr. 20 HGB

II. Erläuterungen zu § 253 Abs. 3 Satz 3 und 4 HGB (Nutzungs-
dauer für aktivierte selbst geschaffene immaterielle Vermö-
gensgegenstände des Anlagevermögens sowie derivative
Geschäfts- oder Firmenwerte)

1. Typisierte Nutzungsdauer

Mit dem BilMoG1 wurde das Aktivierungswahlrecht für selbst geschaffe-
ne immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens in § 248
Abs. 2 Satz 1 HGB eingeführt. Grund hierfür war die Orientierung am
Vollständigkeitsgebot des § 246 Abs. 1 Satz 1 HGB, dem durch die Einfüh-
rung des Aktivierungswahlrechts in größerem Umfang entsprochen wer-
den sollte.

Auch für die im Rahmen des Aktivierungswahlrechts angesetzten imma-
teriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens gelten die allge-
meinen Vorschriften zur Folgebewertung. Demensprechend sind diese
aufgrund ihrer i.d.R. zeitlich begrenzten Nutzbarkeit gem. § 253 Abs. 3
Satz 1 und 2 HGB planmäßig abzuschreiben. Gleiches gilt für einen gem.
§ 246 Abs. 1 Satz 4 HGB aktivierten derivativen Geschäfts- oder Firmen-
wert, der definitorisch als zeitlich begrenzt nutzbarer Vermögensgegen-
stand klassifiziert wird.
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Die Bilanzierung von derivativen Geschäfts- oder Firmenwerten bzw. von
selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenständen des Anla-
gevermögens stellt den Bilanzierenden bereits heute vor eine große He-
rausforderung, da diese mit hohen Objektivierungs- und Werthaltig-
keitsproblemen verbunden ist. Durch das BilRUG wird versucht, diese
Unsicherheit in geringem Maße zu beseitigen. Grundsätzlich wird davon
ausgegangen, dass die individuelle Nutzungsdauer eines aktivierten deri-
vativen Geschäfts- oder Firmenwerts bzw. selbst geschaffener immate-
rieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens verlässlich geschätzt
werden kann, so dass diese über ihre Nutzungsdauer planmäßig abge-
schrieben werden können. Ist eine verlässliche Schätzung der Nutzungs-
dauer dieser Vermögensgegenstände nicht möglich, schreibt § 253 Abs. 3
Satz 3 und 4 HGB eine zu unterstellende typisierte Nutzungsdauer von
zehn Jahren vor. Es handelt sich um eine Sonderregelung für solche Fälle,
bei denen eine verlässliche Schätzung der Nutzungsdauer ausnahmswei-
se nicht möglich ist. Wegen des Ausnahmecharakters der Regelung ist
diese sehr restriktiv anzuwenden.

Eine Schätzung ist immer mit Unsicherheit verbunden. Fraglich ist da-
her, wann eine Schätzung als nicht mehr verlässlich einzustufen ist. Eine
Orientierungshilfe bietet E-DRS 321, der immaterielle Vermögensgegen-
stände im Konzernabschluss behandelt. In E-DRS 32 wird eine verläss-
liche Schätzung immer dann abgelehnt, „wenn die der Schätzung zu-
grunde liegenden Faktoren nicht mehr plausibel, nachvollziehbar und
willkürfrei bestimmt werden können“.2 Eine willkürliche Festlegung der
Nutzungsdauer, d.h. wenn die Festlegung der Nutzungsdauer nicht inter-
subjektiv nachvollziehbar ist, darf vom Bilanzierenden nicht vorgenom-
men werden.

Da es sich bei dem neu eingeführten § 253 Abs. 3 Satz 3 und 4 HGB um
eine Ausnahmeregelung handelt, hat der Bilanzierende immer zunächst
zu prüfen, ob er die (verbleibende) Nutzungsdauer eines derivativen Ge-
schäfts- oder Firmenwerts verlässlich schätzen kann. Ist eine verlässliche
Schätzung möglich, ist die individuell bestimmbare Nutzungsdauer der
planmäßigen Abschreibung zugrunde zu legen. Diese kann sowohl kürzer
als auch länger als zehn Jahre sein. Ist eine verlässliche Schätzung aus-
nahmsweise nicht möglich, kommt die typisierte Nutzungsdauer von
zehn Jahren zur Anwendung.3 Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn
keine Informationen oder Erfahrungswerte vorliegen, aus denen zumin-
dest eine Bandbreite möglicher Nutzungsdauern und deren Eintrittswahr-
scheinlichkeiten abgeleitet werden können. Unter diesen Umständen ist
eine verlässliche Schätzung der Nutzungsdauer nicht möglich und die
typisierte Nutzungsdauer von zehn Jahren heranzuziehen. Ein weiterer
Ausnahmefall besteht dann, wenn zwar eine Bandbreite möglicher Nut-
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zungsdauern bestimmt werden kann, die einzelnen Schätzwerte jedoch
stark voneinander abweichen und die dazugehörigen Eintrittswahrschein-
lichkeiten nicht verlässlich schätzbar sind. In diesem Fall kann keine
willkürfreie und somit verlässliche Schätzung der Nutzungsdauer erfol-
gen. Die Ausnahmeregelung des § 253 Abs. 3 Satz 3 und 4 HGB ist an-
zuwenden.1

Die Anwendung der Ausnahmeregel darf indes nicht dazu führen, dass
durch diese eine willkürliche Bilanzierung herbeigeführt wird. Kann eine
Bandbreite möglicher Nutzungsdauern geschätzt werden, jedoch keine
verlässliche Schätzung der zugehörigen Eintrittswahrscheinlichkeit vor-
genommen werden, so stellt die typisierte Nutzungsdauer von zehn Jah-
ren eine willkürliche Alternative dar, wenn die Bandbreite der möglichen
Nutzungsdauern zwischen einem und acht Jahren liegt. Diese Vorgehens-
weise würde auch dem allgemeinen Vorsichtsprinzip zuwider laufen. Be-
stehen somit Anhaltspunkte für eine kürzere Nutzungsdauer, so bleibt es
bei den allgemeinen Regelungen und die kürzere Nutzungsdauer ist der
Folgebewertung zugrunde zu legen.2

Die Bilanzrichtlinie3 sieht einMitgliedstaatenwahlrecht vor, die typisierte
Nutzungsdauer für immaterielle Vermögensgegenstände und Geschäfts-
oder Firmenwerte zwischen mindestens fünf und maximal zehn Jahren
festzulegen, wenn eine verlässliche Schätzung der Nutzungsdauer nicht
möglich ist. Der deutsche Gesetzgeber hat diesen Spielraum ausgenutzt
und die höchstmögliche Nutzungsdauer von zehn Jahren festgelegt.

Im Zuge dieser Sonderregelung wurde auch die Angabepflicht zum Ab-
schreibungszeitraum eines derivativen Geschäfts- oder Firmenwerts in
§ 285 Nr. 13 HGB bzw. für den Konzernanhang in § 314 Abs. 1 Nr. 20
HGB neu geregelt. Bisher war eine Anhangangabe nur verpflichtend,
wenn eine betriebliche Nutzungsdauer von mehr als fünf Jahren zugrun-
de gelegt wurde (§§ 285 Nr. 13, 314 Abs. 1 Nr. 20 HGB a.F.). Zukünftig ist
eine Angabe über den festgelegten Abschreibungszeitraum von derivati-
ven Geschäfts- oder Firmenwerten stets zwingend erforderlich. Eine ana-
loge Angabepflicht für den Abschreibungszeitraum von selbst geschaffe-
nen immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens wird
indes nicht gesetzlich gefordert. Jedoch ist im Rahmen der allgemeinen
Angaben zu den angewandten Bewertungsmethoden gem. § 284 Abs. 2
Nr. 1 HGB bzw. § 313 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 HGB über die Anwendung der
Ausnahmeregelung zu berichten.
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2. Auswirkungen auf die Anhangangaben

Die Neuregelungen des § 253 Abs. 3 Satz 3 und 4 HGB sind erstmals auf
selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever-
mögens anzuwenden, die nach dem 31.12.2015 aktiviert wurden bzw. auf
derivative Geschäfts- oder Firmenwerte, die aus Erwerben in Geschäfts-
jahren, die nach dem 31.12.2015 beginnen, resultieren.1 Fraglich ist, ob
eine Anwendung der Neuregelung betreffend die immateriellen Vermö-
gensgegenstände auch bei einem abweichenden Wirtschaftsjahr bereits
auf alle Vermögensgegenstände, die nach dem 31.12.2015 aktiviert wur-
den, durch die gewählte Formulierung gewollt ist. Dies ist grundsätzlich
abzulehnen, da eine vorzeitige Anwendung der gesamten BilRUG-Neu-
regelungen nicht gestattet ist.2 Somit scheint es sachgerecht, die Rege-
lung für selbstgeschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anla-
gevermögens anzuwenden, die in einem Geschäftsjahr aktiviert wurden,
das nach dem 31.12.2015 beginnt.

ÛPraxistipp: Die Nutzungsdauer eines selbst geschaffenen immateriel-
len Vermögensgegenstands des Anlagevermögens lässt sich in der
Praxis oft anhand von Erfahrungswerten der Produktlebenszyklen der
Erzeugnisse schätzen, für die der immaterielle Vermögensgegenstand
genutzt wird.

Zur Ermittlung der Nutzungsdauer eines derivativen Geschäfts- oder
Firmenwerts kann hilfsweise auf die Ausführungen zur Konzernrech-
nungslegung des E-DRS 30 Tz. 121 zurückgegriffen werden:

„Die folgenden Anhaltspunkte können für die Schätzung der voraussicht-
lichen (Rest-)Nutzungsdauer relevant sein:

a) die voraussichtliche Bestandsdauer und Entwicklung des erworbenen Un-
ternehmens einschließlich der gesetzlichen oder vertraglichen Regelungen,

b) der Lebenszyklus der Produkte des erworbenen Unternehmens,

c) die Auswirkungen von zu erwartenden Veränderungen der Absatz- und Be-
schaffungsmärkte sowie der wirtschaftlichen, rechtlichen und politischen
Rahmenbedingungen auf das erworbene Unternehmen,

d) die Höhe und der zeitliche Verlauf von Erhaltungsaufwendungen, die erfor-
derlich sind, um den erwarteten ökonomischen Nutzen des erworbenen
Unternehmens zu realisieren, sowie die Fähigkeit des Unternehmens, diese
Aufwendungen aufzubringen,

e) die Laufzeit wesentlicher Absatz- und Beschaffungsverträge des erworbenen
Unternehmens,

f) die voraussichtliche Dauer der Tätigkeit wichtiger Schlüsselpersonen für
das erworbene Unternehmen,

g) das erwartete Verhalten von (potentiellen) Wettbewerbern des erworbenen
Unternehmens sowie

h) die Branche und deren zu erwartende Entwicklung.“

§ 253 – Zugangs- und Folgebewertung
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Zur Ermittlung der Nutzungsdauer von selbst geschaffenen immate-
riellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens können hilfs-
weise die Ausführungen zur Konzernrechnungslegung des E-DRS 32
Tz. 96 f. herangezogen werden:

„Die unternehmensindividuelle Nutzungsdauer ist anhand von rechtlichen,
wirtschaftlichen und sonstigen Faktoren zu bestimmen.

Dabei können beispielsweise folgende Kriterien herangezogen werden:

a) voraussichtliche Nutzung des immateriellen Vermögensgegenstands unter
Berücksichtigung der unternehmensindividuellen Gegebenheiten,

b) Produktlebenszyklen vergleichbarer und ähnlich genutzter immaterieller
Vermögensgegenstände,

c) technische, technologische oder andere Arten der Veralterung,

d) wirtschaftliche Stabilität der Branche, in der der immaterielle Vermögens-
gegenstand zum Einsatz kommt,

e) Abhängigkeit der Nutzungsdauer des immateriellen Vermögensgegenstands
von der Nutzungsdauer anderer Vermögensgegenstände des Unterneh-
mens.“

Die neu eingeführte Anhangangabe über die zugrunde gelegte Nut-
zungsdauer wird voraussichtlich dazu führen, eine konkrete Nut-
zungsdauer festzulegen. Eine Angabe, dass keine Schätzung der Nut-
zungsdauer möglich ist und deswegen 10 Jahre angesetzt wurden,
wird von den Bilanzierenden wahrscheinlich zur Vermeidung einer
negativen Außenwirkung vermieden werden.

§ 255
Bewertungsmaßstäbe

(1) 1Anschaffungskosten sind die Aufwendungen, die geleistet werden,
um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebs-
bereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand ein-
zeln zugeordnet werden können. 2Zu den Anschaffungskosten gehören
auch die Nebenkosten sowie die nachträglichen Anschaffungskosten.
3Anschaffungspreisminderungen, die dem Vermögensgegenstand einzeln
zugeordnet werden können, sind abzusetzen.

(2) 1Herstellungskosten sind die Aufwendungen, die durch den Verbrauch
von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung
eines Vermögensgegenstands, seine Erweiterung oder für eine über seinen
ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung ent-
stehen. 2Dazu gehören die Materialkosten, die Fertigungskosten und die
Sonderkosten der Fertigung sowie angemessene Teile der Materialge-
meinkosten, der Fertigungsgemeinkosten und des Werteverzehrs des An-
lagevermögens, soweit dieser durch die Fertigung veranlasst ist. 3Bei der
Berechnung der Herstellungskosten dürfen angemessene Teile der Kosten
der allgemeinen Verwaltung sowie angemessene Aufwendungen für so-
ziale Einrichtungen des Betriebs, für freiwillige soziale Leistungen und
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